
Das LG Würzburg1 hatte zu entscheiden, 
ob ein Handelsvertreter Geldbeträge, 

die ihm eine Konkurrenzgesellschaft wäh-
rend der Kündigungsfrist zugewandt hatte, 
um ihn zu animieren, zu ihr zu wechseln, an 
den Altprinzipal herauszugeben hat.

In dem Streitfall war der Vertreter als 
„Führungskraft“ im strukturierten Vertrieb 
tätig. Als Büroleiter oblag ihm die Rekrutie-
rung, Schulung und Überwachung von un-
echten Untervertretern, die jeweils auf die 
Vertriebsgesellschaft reversiert waren. Der 
Vertrieb hatte dem Büroleiter ordentlich 
gekündigt und ihn von Führungsaufgaben 
entbunden. Gleichzeitig hatte der Vertrieb 
von dem Büroleiter zuvor vorschussweise 
gewährte Sondervergütungen, die ein unge-
kündigtes Vertreterverhältnis vorausgesetzt 
haben, zurückgefordert. Zahlreiche Vertreter 
der Führungslinie des Büroleiters traten mit 
diesem in das Konkurrenzunternehmen ein.

Der Vertrieb hatte behauptet, der Büro-
leiter habe die Vertreter vertragswidrig ab-
geworben. Die Zahlungen des Konkurrenten 
seien ein „Handgeld“ für den Wechsel des 
Büroleiters und der ihm nachstrukturierten 
Vertreter gewesen. Der Büroleiter habe ver-
sucht, Untervertreter zum Wechsel zu veran-
lassen. Das „Handgeld“ sei herauszugeben, 
da die Führungskraft es in Ausführung ei-
ner Geschäftsbesorgung für den Altprinzi-
pal erhalten habe. Der erforderliche innere 
Zusammenhang sei gegeben, weil die Füh-
rungskraft für den Konkurrenten nur mit 
Blick auf dessen Büro und Unterstruktur von 
Interesse gewesen sei. Mit dem Handgeld sei 
die Wechselwilligkeit der Organisation be-
lohnen worden.

Der Büroleiter hatte in Abrede gestellt, 
unterstrukturierte Vertreter zum Unter-
nehmenswechsel veranlasst zu haben. Er 
machte geltend, dass das Geld der Überbrü-
ckung und Aufrechterhaltung des Geschäfts-
betriebes unter Einschluss seines Büros ge-
dient habe, nachdem er keine Provisionsvor-
schüsse mehr ausgezahlt bekommen hatte. 
Außerdem seien die Zahlungen Vorschüsse 
für künftige Leistungen gewesen. Darüber 
hinaus habe er selbst unter Zugrundelegung 
der Behauptungen seines früheren Prinzipals 
keine Angelegenheit für diesen besorgt, son-
dern eine des Konkurrenten, weshalb es an 
einem inneren Zusammenhang fehle. Die 
Beweisaufnahme hatte keine vertragswid-
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rige Wettbewerbstätigkeit des Büroleiters er-
geben. Dennoch sei der Büroleiter verpflich-
tet, die Handgelder an den Altprinzipal he-
rauszugeben. Dieser könne nach § 667 BGB 
die Herausgabe des aus der Geschäftsbesor-
gung Erlangten beanspruchen. Herauszuge-
ben sei alles, was nicht nur bei Gelegenheit 
der Geschäftsbesorgung anfalle, sondern zu 
ihr einen inneren Zusammenhang aufweise. 
Dazu gehöre auch, was der Vertreter erhalte, 
wenn er weisungswidrig handele. Insbeson-
dere fielen hierunter auch Sondervergütun-
gen, Schmiergelder und Provisionen. Denn 
diese Handgelder seien geflossen, um den 
Vertreter zum Wechsel des vertretenen Un-
ternehmens zu bewegen. Der Konkurrent 
habe beabsichtigt, sich die Vertriebsstruktur 
zugänglich zu machen. Der Büroleiter habe 
die Mitarbeiter seiner Führungslinie mit zum 
Konkurrenten nehmen sollen. Dass Abwer-
bungen nicht in wettbewerbswidriger Weise 
erfolgten, sei unbeachtlich. Ausreichend sei, 
dass die Zahlungen dahingehend zu verste-
hen waren, den Büroleiter mit „seiner“ Orga-
nisation zum Wechsel zu animieren. 

Eigenkündigung ist keine 
Geschäftsbesorgung für den Prinzipal
Gerade Führung und Akquisition von Mit-
arbeitern sei die Aufgabe der Führungskraft 
gewesen. Hierfür würden die Gelder des Kon-
kurrenzunternehmens gezahlt, weswegen 
sie  einen inneren Zusammenhang zur Ge-
schäftsbesorgung aufweisen und herauszu-
geben seien. Die Behauptung des  Büroleiters, 
die Zahlungen seien Vorschüsse auf spä-
tere Provisionen, genüge nicht, um dies zu 
entkräften. Das gelte umso mehr, als dem 
Büroleiter eine gesteigerte sekundäre Be-
hauptungslast obliege, weil die Zahlungen 
 indiziell für Schmiergeldzahlungen sprä-
chen. Auch der zeitliche Zusammenhang 
zwischen den  Zahlungen und den Kündi-
gungen der unter strukturierten Vermittler 
spreche für die Eigen schaft der Gelder als 
Anreiz zum Wechsel. 

Die Entscheidung überzeugt nicht. Der 
Herausgabepflicht unterliegt nur, was der 
Handelsvertreter aus einer Geschäftsbesor-
gung für den Prinzipal erlangt. Daran fehlt 
es. Die Eigenkündigung ist keine Geschäfts-
besorgung für den Prinzipal, sondern eine 
in eigener Sache. Eine vertragswidrige Ein-
flussnahme auf das Kündigungsverhalten 

nachgeordneter Vertreter hat die Beweis-
aufnahme nicht ergeben. Erforderlich ist zu-
dem ein unmittelbarer innerer Zusammen-
hang zwischen der erhaltenen Zahlung und 
der Geschäftsbesorgung für den Prinzipal. 
Dies ist nicht mit Zahlungen gleichzusetzen, 
die „anlässlich“ der Geschäftsbesorgung er-
folgen.2 Unter § 667 BGB fallen nicht einmal 
Einnahmen oder Verdienste aus Geschäften, 
mit denen der Vertreter gegen das ihm oblie-
gende Wettbewerbsverbot verstößt. 

Wegen der rechtlichen Unabhängigkeit 
der Geschäfte des Vertreters mit einem Drit-
ten fehlt es an einem erforderlichen inneren 
Zusammenhang zwischen Vorteilserlangung 
und Geschäftsbesorgung.3 Das Landgericht 
konnte den Herausgabeanspruch nicht dar-
auf stützen, die Zahlung des Konkurrenten 
hätten dazu gedient, den Büroleiter und „des-
sen Organisation“ zum Wechsel zu animie-
ren. Denn dies kann allenfalls belegen, dass 
die Gelder anlässlich der Geschäftsbesorgung 
erlangt wurden. Dass es Aufgabe des Bürolei-
ters war, Vertreter zu rekrutieren und zu füh-
ren, ändert daran nichts. Denn der Vertreter 
war gerade von dieser Tätigkeit freigestellt. 

Außerdem vernachlässigt die Entschei-
dung die Gegebenheiten im strukturierten 
Vertrieb. Dass unterstrukturierte Vertre-
ter ihrer „Führungskraft“ folgen, ohne dass 
diese Einfluss darauf nimmt, ist Gang und 
Gäbe. Auch hatte das Gericht unberücksich-
tigt gelassen, dass die Zahlungen ein Über-
brückungsgeld darstellten, nachdem der Alt-
prinzipal keine Provisionen mehr ausgeschüt-
tet hatte.  
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